
 

 

Aus dem Dienstbuch des Jahres 1885 der Magd Maria Mull 
 
 

 

 
 

Es war kein Fundstück aus unserem Archiv, sondern ein Flohmarktschnäppchen: 
das vokabelheftgroße Dienstbuch der Maria Mull aus Brauerschwend, die sich 
18jährig bei ihrem Dienstherrn H. Zulauf III. aus Eudorf bei Alsfeld als Magd 

verdingte.  
 

Handschriftlich eingetragen wurden nur die Daten des „Miethverhältnisses“. 
Die Vertragsbedingungen und das „Gesetz, die Gesinde-Ordnung betreffend“ aus 
dem Jahr 1877 sind vorgedruckt wiedergegeben. 

 



 

 

Der Dienstbote musste sich  für 20 Pfennige ein Dienstbuch ausstellen lassen und 

dieses bei jedem neuen Dienstantritt der Ortspolizei vorlegen. Hierin war praktisch 
alles geregelt, sodass das Büchlein einen handschriftlichen Arbeitvertrag ersetzte 

und beide Vertragsparteien ihre Rechte und Pflichten nachlesen konnten. 
 
Das Wichtigste aus diesem Arbeitsvertrag wird hier dargestellt. Beginnen wir  mit 

dem Dienstantritt: 
 

„Das gesetzliche Dienstjahr beginnt mit dem ersten Werktage nach 
Weihnachten und endet an demselben Tage des nächsten Jahres.“ 

 
Dieser 27.Dezember wurde mit einem speziellen Ausdruck belegt: Scheidtag- oder 

Scherztag (wobei scherzen ein altes Wort für scheiden/trennen war). 
 
Die beiderseitigen Kündigungsfristen waren mit 6 Wochen für jährliche und 2 

Wochen für monatliche „Miethverhältnisse“  durchaus sozial ausgewogen. 
 

Wenn ein Dienstbote vertragswidrig seinen Dienst nicht antrat, so konnte „...vom 
Strafrichter eine .. im Nichtzahlungsfalle in Haft zu verwandelnde Geldstrafe 
von 10 bis 40 Mark“  auferlegt werden. 

 
Der Lohn war zwar erst zum Ende des Beschäftigungsjahres fällig.  
„Jedoch kann das auf die Dauer eines Jahres gemiethete Gesinde verlangen, daß 

ihm nach 5 Monaten ein Viertheil und nach 8 Monaten ein weiteres Viertheil 
des Jahreslohns verabfolgt werde.“ 

Leider wird die Höhe des Lohnes im Dienstbuch nicht mitgeteilt. 
 
Auch die Dienstkleidung (Livree ist z.B. die Uniform eines Kutschers ) war vertraglich 

geregelt: 
„Bei männlichen Dienstboten bildet die von der Dienstherrschaft gegebene Livree 
keinen Bestandtheil des bedungenen Lohnes und verbleibt nach Ablauf der Dienstzeit 

... der Dienstherrschaft als Eigentum.“ 
 

Bei Erkrankung eines Dienstboten „...hat die Dienstherrschaft die erste 
Hülfeleistung zu gewähren und ... von der Erkrankung dem Bürgermeister ihres 
Wohnortes alsbald Anzeige zu machen...“ 

Dieser musste dem „Ortsarmenverband des Bezirks“  Mitteilung machen, damit die 
„erforderliche Kur und Verpflegung“ gewährleistet wurde. 

 



 

 

Zwar wurde 1883 von Reichskanzler Otto von Bismarck die erste 

Krankenversicherung für Arbeiter gesetzlich beschlossen. Ob Maria Mull bei ihrem 
Dienstantritt 1885 bereits davon profitierte, ist unsicher. 

 
Entlassungsgründe seitens des Dienstherrn waren in Artikel 15 geregelt: 
„Die Dienstherrschaft ist insbesondere berechtigt, die Dienstboten ohne 

Ankündigung sofort zu entlassen:“  ... bei Krankheit, Schwangerschaft etc. 
Dies liest sich für heutige Arbeitnehmer und Gewerkschafter wie ein Gruselkabinett!  

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

Allerdings war auch der Dienstbote nicht rechtlos, wie der  Artikel 16 zeigt, und 
konnte von sich aus kündigen. 



 

 

Bei Beendigung des Dienstes konnte der Dienstherr ein Zeugnis ins Dienstbuch 

schreiben.  
Er konnte, musste aber nicht, wie auch im vorliegenden Fall der Maria Mull, der nur 

die Dauer der Dienstzeit bescheinigt wurde. 

 
 
Der Dienstbote durfte auch nicht einfach ein neues zweites Buch anfertigen lassen, 

wenn er schon eines besaß – mit einer Ausnahme: 

 

 
Anmerkung dazu aus einer Fundsache im Gemeindearchiv Grebenhain : 

 
Zu diesem  Artikel 42 des in ganz Hessen übliches Dienstbuches wurde in 1891 vom 
Großherzoglichen Kreisamt Lauterbach eine Anfrage an die Großherzogliche 

Bürgermeisterei Grebenhain gerichtet.  Man plante wohl eine Abänderung der 
hessischen Gesindeordnung. 

 
Die Frage an den Bürgermeister lautete: 
„Wird von den von Ihnen gemachten Erfahrungen an den Bestimmungen überhaupt 

wenig oder gar keine Gebrauch gemacht, in dem der Betreffende Dienstbote unter der 
Angabe, sein Dienstbuch sei ihm abhanden gekommen, die Ausstellung eines neuen 
Dienstbuches verlangt“? 

 
Die Antwort des Grebenhainer Bürgermeisters war eindeutig: 

„... daß  von den Bestimmungen des Artikels 42 bisher nach unseren Erfahrungen 
noch niemals Gebrauch gemacht wurde. Auch wüßten wir nicht, daß ein Dienstbote 
unter der Angabe, sein Dienstbuch sei ihm abhanden gekommen, die Austellung 

eines neuen Dienstbuches bei uns verlangt hätte“. 
 

Gefragt wurde vom Kreisamt auch nach dem üblichen Beginns der Dienst-
verhältnisse. Bis 1877 war es nämlich den Gemeinden freigestellt, den Dienstantritt 
nicht nur auf den 27. Dezember, sondern auch unter dem Jahr auf Ostern, Johanni 

oder Michaelis festzulegen (siehe Abb. Artikel 7). 



 

 

 
 

Dies war den übergeordneten Behörden offenbar ein Dorn im Auge. 
 
Das Kreisamt fragte also an: 

„Halten Sie es für angezeigt, daß die in Artikel 7 festgesetzten Vierteljahre durch die 
Kalendervierteljahre (1.Januar, 1.April, 1.Juli, 1.Oktober) ersetzt werden, sodaß das 

Vierteljahr mit dem ersten Wochentag des Kalendervierteljahres zu beginnen hätte?“ 
 
Die Antwort des Grebenhainer Bürgermeisters war wiederum sehr klar 

(Hervorhebungen vom Arbeitskreis Dorfgeschichte): 
 

„Wir halten es nicht für angezeigt, daß die in Artikel 7 festgesetzten Vierteljahre durch 
die Kalendervierteljahre  ersetzt werden. Es ist hierorts, sowie in der ganzen 
Umgegend seit undenkbarer Zeit üblich, daß das Dienstjahr mit dem 27. 

Dezember, also dem ersten Werktag nach Weihnachten, beginnt. Die Leute hier 
sind das einmal so gewöhnt und würden, wenn die Kalendervierteljahre eingeführt 
würden, doch nicht an der alten Einrichtung ablassen.“  

 
Die Vogelsberger waren auch damals schon vom bewährten Althergebrachten nicht 

so leicht abzubringen.  
Der Bürgermeister jeder Gemeinde führte übrigens ein Dienstregister, in das alle 
Dienstboten eingetragen werden mußten.  Mehr darüber an anderer Stelle. 


